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4. Die von deir Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit 

• Schreiben 22t...24.,.4.X.11.1(2:1.:V.4.:.?..W.Z.-.. zur Abgabe einer 
7Stellungnahrrie aufgefordert wo en. 
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5. Die Stadtveitretung hat am  . , 2.C.9Q den Entwurf • 

des Bebauungsplanes mit Begründung beschlossen und zur Aus-

legung beslimmL 

Lübtheen,  • -(94 • ZOO 2-* 

Die Bürgenneistenn 

Der Entwurf des Bebauungsplanes ist nach der öffentlichen Ausleg-
ung (Ziffer 6) geändert worden. 

her haben die Entwürfe des Bebauungsplanes, bestehend aus
der • lanzeichnung (Teil A) und dem Text (Teils), sowie der Be-

grund In der Zeit vom ...................................................... bis zum 
 während folgender Zeiten 

....... ....... ................................... . 
erneut öffent ausgelegen. (Dabei istbestimmt worden, daß 
Anregungen nur • den geänderten und ergänzten Teilen vor-
gebracht werden kon • n). Die öffentliche Auslegung ist mit dem 
Hinweis, daß Anregunge während der Auslegungsfrist von Jeder-
mann schriftlich oder zur •erschrift geilend gemacht werden 
können, am   ...................................................... 

ortsüblich bekanntgemacht worden. 
oder 
Daher wurde eine eingeschränkte Be igur.g nach Paragr. 3 
Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Paragr. 13 Abs. 1 Satz 2 uGB durchgeführt. 
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6, Die Entwürfe des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeich-

nung (Teil A) und dem Text (TeilB), sowie der Begründung haben in 

dor Zeit vom  bis zum 

4e,-32.1.1.2.Q. e.... wehrend feender Zeiten 
14 ...  

rsih Paragr. 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

1,1-il leplfe,r.itliche Auslegung ist mit dem Hinweis, daß Anregungen 

• wäfitked \der Auslegungsfrist von Jedermann schriftlich oder zur 

g - ...._4..ikti‘edeerelliift vorgebracht werden können, am. , 

* ' belianntgemacht worden. 
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7. Der katastermäßige Bestand am  C8. oN1 • 2t-0.1  wird als 

richtig dargestellt bescheinigt. }insichtlich der lagerichtigen Dar-

r_.7.,....stellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, daß eine Prüfung 

nsur „grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Flurkarte im Maß-
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Die Bürgenneistenn 

Die Genehmigung dieser f3ebauungsplansalzung, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde mit Ver-
fügung der höheren Verwaltungsbehörde vom . ..... 
Az: 

• mungen und Hinweisen - erteilt. 

Neb n 

eteä 
bestätigt. 
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en wurden durch den satzungsändemden 
rtretung vorn erfüllt, 

beachtet. Das wurde mit Verfügung der höheren 
iörde vom Az• 

Siegelabdruck Die Bürgermeisterin 

13. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung 

. ,,---14`itileunddem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt. 
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14, %-rtie Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes sowie die 

• ••.>;?,Stelfe;bei der' der Plan auf Dauer wihrend der Dienststunden von 
laden-hatir; bingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft 

zu-er-gelten ist, sind am, WI; 

ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf 

die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-

schriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen 

(Paragr. 214 und 215 BauGB) sowie Paragr. 5 Kommunalverfassung 
Mecklenburg-Vorpommem und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen 

von Entschädigungsansprüchen (Paragr. 44 Abs. 3 und 4 BauGB) 

hingewiesen worden. 
Die Satzung ist am  te • • in Kraft getreten. 
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Satzung der Stadt Lübtheen über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.7 
für das Vorhaben "Betreutes Wohnen-Johannesstraße - 
Ecke Jessenitzer Chaussee / Johannesstraße 

Gemarkung Lübtheen, Flur 6, Flurstücke 14/1, 14/4, 15/1 und teilweise Flurstücke 17, 15/2, 13 

TEIL A - PLANZEICHNUNG 

Es gilt die Verordnung über cee bauecho Nutzung der Grundstiele 
verordnung BauNVO) In dor Bekanntmachung der (saunutzungs 

Neufassung rrom23..Jametr 1990 (BGBL1S. 132), zulnIzt geändert 
durch Artkel 3 des Gesetzes zur Ereichterung von Investearen 

und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland vom 

22. Apnl 1993 (BGBl. 1 S. 466) sowie die Voroidnung reordhe

Ausadelung der Bauleitpläne und die Darstellung des Plan!reates 
(Penzeichenverordming 1990 -PlarteV 90) vorn 18.0ezcmter 1990 

(BGBl. 19911S. 58). 

Aufgrund des Paragraphen 10 des Baugesetzbuches (0auG8) 
in der Neufassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 
(BGBl. 1, S. 2141, einschließlich aper Änderungen) sowie nach 
Paragraph 86 der Landesbauordnung Mecklenburg - Vorpommern 

vom 6. mal 1998 (GV0131 MN S.468. efrischliefiech a3ez Änder-
ungen) wir & nach Beschlussfassung durch cif) Stadtvertrebeg 
vorn.-_‘,„.4..,..p..f.4.4.1;L:./.... -mit Genehmigung der zu-
ständigen Genehmigu ngsbehörde folgende Satzung Ober den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 7 Es das Gebiet 

Betreutes Wohnen - Johannesstraße', bestehend aus der Plan-
zchnung (72)e)und,lem Test (Te3 8). erlassen: 
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PLANZEICHENERKLÄRUNG 
FESTSETZUNGEN 
MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
(Paragr. 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, Paragr. 16 BauNVO) 

0,6 Grundflächenzahl 

11 Zahl der Vollgeschosse (als Höchstmaß) 

TH=5,60 Traufhöhe (als Höchstmaß) 

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 
(Paragr. 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, Paragr. 22 und 23 BauNVO) 

a Abweichende Bauwelse 

- Baugrenze 

VERKEHRSFLACHEN 
(Paragr. 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Straßenverkehrsflächen 

Straßenbegrenzungslinie 

St Stellplätze 

GRÜNFLÄCHEN 
(Paragr. 9 Abs 1 Nr.15 BauGB) 

öffentliche Grünfläche 

private Grünfläche 

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND 
FLACHEN FOR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND'
ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 
(Paragr. 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB) 

Erhaltung 

Bäume 0 

c3l) 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(Paragr. 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Anpflanzen 

Sträucher 

SONSTIGE PLANZEICHEN 

E 3 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Be- . 
bauungsplanes 
(Paragr. 9 Abs. 7 BauGB) 

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen 
oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen Im Sinne des Bundesimmtsions-
schutzgesetzes 
(Paragr. 9 Abs. 7 BauGB) 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bau-
gebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung. 
Innerhalb eines Baugebietes 
(z.B. Paragr. 1 Abs. 4, Paragr. 16 Abs. 5 BauNVO) 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 

O - unterirdische Leitungen 
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Gemarkung Votzrade 
Rot 1: Flurstück 101/2 

o4 7SUReern nach Abegrrvnuna vor Ort 

Teil B - Text - 

In Ergänzung der Planzeichnung - (Teil A) -wird folgendes festgesetzt:

1. Bauliche Nutzung

1.1. In der festgesetzten abweichenden Bauweise sind Gebäudeabschnitte mit max. 23 m Länge zulässig, die durch untergeordnete Gebäudeteile wie Treppen, Laubengänge u. 8. miteinander verbunden sind. 
Ansonsten gelten die Vorschriften der offenen Bauweise.

1.2. Für die Berechnung der festgesetzten maximalen Traufhöhe 
gilt als 

Bezugspunkt der Höhenpunkt an der Baracke. 
Als Traufhöhe wird die Höhentage der äußeren Schnittkante der

• 

Außenwand mit der Dachhaut bezeichnet. 
1.3. Garagen, Carports und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind

zwischen straßenseitiger Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie

H(1 Gckeeltuzu hngesrbea

ic

2. Grünordneasche Festsetzungen 

2.1. Die privaten Grünflächen P 1 und P 2 sind als Heckenpflanzung mit
Hainbuche, leichte Heckenpflanze. aus weitem Stand, geschnitten, 2 x
v., o. Höhe 80 - 100 cm, anzulegen und auf Dauer als geschnittene

rietenh. sjrenze) nicht zulässig. 

2.2. 

aufpie 

DparivueartezuGerürhnafiltäeenh.e P 3 ist als 2reihige Hecke mit einheimischen
Laubgehölzen (keine Bäume) entsprechend Pflanzliste anzulegen und

2.3. Innerhalb des Plangebietes sind 1 Stck. Stiel-Eiche, Hochstamm, 3 x v.,
m. 5.. Stammumfang 20 - 25 cm, sowie 1 Stck. Rotdorn, Hochstamm, 3 x v., m. B., Stamumiang 14 - 16 cm, zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten. 

2.4. Als Ausgleichsmaßnahme wird in der Gemarkung Volzrade. Flur 1. Eist. 
108 (Alte Dorfstraße) die Pflanzung von 7 Stck. Rotdom in der Qualität 
Alleebäume, 2 x v.. StU 14 - 16 cm, incl. 2-Pfahlverankerung, 
Verbissmanschette und 3jähriger Entwicklungspflege, nach örtlicher 
Einweisung. festgesetzt. 

2.5. Als Ausgleichsmaßnahme wird in der Gemarkung Probst Jesar, Flur 2, 
Fist. 46 (10 Stck.) bzw. Flst. 64 (19 Stck) die Pflanzung von 29 Stck 
Traubeneiche in der Qualität Alleebaum, 2 x v., SW 14 - 16 cm, incl. 
Dreibock, Verbissschutz aus' Drahtgeflecht, Be.v-ässerungs-
Baumschnorchel und 3jähriger Entwicklungspflege, nach örtlicher 
Einweisung, festgesetzt. 

PflanNiste zur FestsetzuncL2.2. 

Sträucher, leichte Sträucher, verpflanzt 
Hund-Rose Rosa canina 
Berberitze Berberis vulgaris 
Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Eingrifiliger Weißdorn 

• 
Crataegus monogyna 

Deutsches Geißblatt Lonicera periclymenum 

3. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
3.1. Die zur Jessenitzer Chaussee hin orientierten Außenbauteile und 

Fenster der Gebäudeabschnitte 1 und 2 sind in den umgrenzten Flächen für besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen gemäß VDI 4109 dem Lärmpegelbereich III 
zuzuordnen und mit dem erforderlichen resultierenden Schalidämmmaß von 35 dB auszubilden. 
Der übrige Gebäudeabschnitt 2 entlang der Marienstraße ist dem 
Lärmpegelbereich . 11 zuzuordnen mit einem erforderlichen 
Schalldämmmaß für die - Außenbauteile und die Fenster 
entsprechend VDI 4109 von 30 dB. 

3.2 Für sämtliche Wohnungen innerhalb des Gebäudeabschnittes 1 sind 
Schlafräume der von der Jessenitzer Chaussee (Landesstraße 09) 
abgewandten Seile (lärmabgewandt) zuzuordnen. An der südwestlichen 
Giebelseite des Gebäudeabschnittes 2 sind keine Schlafräume zulässig. 

4. Gestaltung gemäß § 86 Abs. 4 LBauO M-V 
- Örtliche Bauvorschrift - 

4.1. Dächer der Hauptgebäude sind nur als Satteldächer mit einer Neigung
bis zu 25' zulässig. Dachaufbauten sind unzulässig.

4.2. Die Eindeckung der Dächer der Hauptgebäude ist nur mit roten bis 
rotbraunen Dachsteinen zulässig. 

4.3. Die Fassaden der Hauptgebäude sind in Verblendmauenverk oder Putz 
auszubilden. 

4.4. Einfriedungen zum Straßenraum sind bis zu einer Höhe von max. 
1,20 m zulässig. Geschlossene Mauern sind nicht zulässig.

4.5. In Vorgärten dürfen Mülltonnen nur vorübergehend untergebracht 
werden. Andernfalls ist Sichtschutz durch Anpflanzungen, durch Stein-
oder Holzblenden zu schaffen oder es sind feste Schränke vorzusehen. 

Satzung der Stadt Lübtheen über den Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr.7 für das Vorhaben "Betreutes Wohnen - 
Johannesstraße"-
Ecke Jessenitzer Chaussee / Johannesstraße 
Gemarkung Lübtheen, Flur 6, Flurslücke 14/1, 14/4, 15/1 und teilweise Flurstüdee 17. 15/2. 13 
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